
 

  

 

 

Kompensation auf Wegerandstreifen  

Ein Handlungsleitfaden für Kommunen im Landkreis Grafschaft Bentheim 
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Flächen für Siedlung, Verkehrsinfrastruktur, Energiegewinnung, Lebensmittelpro-

duktion, Freizeit und Erholung konkurrieren miteinander – wir wollen in unserer mo-

dernen Gesellschaft möglichst viele Ansprüche in räumlicher Nähe zueinander er-

füllen. Die Landschaft wird intensiv genutzt. Für die Natur bleibt in der 

„Normallandschaft“  außerhalb von Schutzgebieten wenig Platz. Umso wichtiger ist 

es daher, verbleibende naturnahe Strukturen zu erhalten oder wiederherzustellen.  

 

Wegerandstreifen können dabei eine wichtige Rolle spielen. Als blühende Säume, 

dichte Hecken oder landschaftsprägende Baumreihen ziehen sie sich wie ein le-

bendiges Netz von Lebensräumen durch die Kulturlandschaft und tragen maßgeb-

lich zu ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit bei.  

 

Viele Wegerandstreifen befinden sich im öffentlichen Eigentum. Vor allem an Ge-

meindestraßen sind sie neben der Fahrbahn und dem Bankettbereich Teil der Weg-

parzelle. Immer wieder kommt es jedoch vor, dass die Randstreifen von Gemein-

destraßen zusammen mit dem angrenzenden Flurstück landwirtschaftlich mitge-

nutzt werden und so nach und nach verschwinden.  

 

Hier haben Kommunen Handlungsspielraum! Die Rückgewinnung, Pflege und Ent-

wicklung der „verschwundenen“ Wegerandstreifen sichert öffentliches Eigentum 

und ist ein wertvoller Beitrag für den Natur- und Landschaftsschutz. Zudem kann 

die naturschutzfachliche Aufwertung  als Kompensationsmaßnahme im Rahmen 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung angerechnet werden.  

 

Die Idee der Rückgewinnung von Wegerandstreifen ist nicht neu, gute Beispiele 

finden sich in der Nachbarschaft. Der „Förderverein Kulturlandschaft Vreden e.V.“  

im Kreis Borken setzt sich schon seit einigen Jahren erfolgreich für die Aufwertung 

von Säumen  ein und im Landkreis Emsland ist die Kompensation auf Wegeseiten-

rändern schon länger Praxis.  Der vorliegende Leitfaden soll die Kommunen im 

Landkreis Grafschaft Bentheim dazu ermutigen, das Potenzial der Wegerandstrei-

fen zu nutzen.    

 WEGERANDSTREIFEN AUFWERTEN - WOZU? 1 
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2  FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 

Wegerandstreifen sind ein wichtiger Lebensraum für Tiere. In einer intensiv genutz-

ten Landschaft sind viele Arten auf dauerhaft zur Verfügung stehende Flächen für 

die Nahrungssuche, als Ruhe-, Fortpflanzungs- und Nistplatz angewiesen, auch 

wenn ihr ursprünglicher Lebensraum ein anderer ist. Abwechslungsreiche Struktu-

ren aus heimischen Gräsern, Kräutern und Gehölzen sind Lebensraum für Vögel, 

Amphibien, Reptilien, Heuschrecken, Käfer, Spinnen, Schmetterlinge und kleine 

Säugetiere.  

 

Ein gut ausgeprägter Wegerandstreifen bietet dank der Blühaspekte vom Frühjahr 

bis zum Herbst viel Nahrung für bestäubende Insekten, z.B. Bienen und Hummeln. 

Auch Nützlinge zur biologischen Schädlingsbekämpfung, z.B. Marienkäfer und 

Schwebfliegen,  finden dort einen Lebensraum, von wo aus sie auf den Kulturflä-

chen nach Blattläusen & Co. jagen können. 

 

Wenn sich die Wegerandstreifen wie ein Netz durch die Kulturlandschaft ziehen, 

dienen sie als Verbreitungsweg für Tiere und vernetzen Lebensräume. Dies sorgt 

für den genetischen Austausch und stabile Bestände. Je breiter und je strukturier-

ter ein Wegerandstreifen ist, desto besser kann er diese Funktion erfüllen.  

 

Es gibt eine ganze Reihe von Pflanzenarten, die an die besonderen Lebensbedin-

gungen auf Wegerainen angepasst sind. Wegeraine dienen aber auch als Refugi-

um für Arten, die woanders durch eine intensive Nutzung verdrängt wurden. Blü-

tenvielfalt erfreut nicht nur das Auge, sondern trägt auch zur Erhöhung der biologi-

schen Vielfalt in der Landschaft bei.  

Lebens- und Rück-

zugsraum für Tiere 

Biotopverbund 

WAS SIND WEGERANDSTREIFEN? 

Neben der Fahrspur und dem  Bankettbereich, der als 

Ausweichraum bei Begegnungsverkehr dient, gehört 

oft auch noch ein unbefestigter Randstreifen zur Weg-

parzelle. Dieser Wegerandstreifen, auch Wegeseiten-

raum, Wegerain oder Wegesaum genannt, trennt den 

Weg von der angrenzenden Nutzung.  Er ist dauerhaft  

 

von Vegetation bedeckt und ungenutzt.  Wegerand-

streifen sind zu unterscheiden von Blühstreifen oder 

Ackerrandstreifen, die im Rahmen von Agrarumwelt-

maßnahmen angelegt werden und von Säumen, die 

linienförmig im Übergangsbereich zwischen Wald und 

Offenland zu finden sind.                            

Förderung heimischer 

Pflanzen 
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Wind und Regen können einen negativen Einfluss auf Ackerflächen haben, da sie 

den wertvollen fruchtbaren Boden erodieren. Bewachsene Wegerandstreifen stel-

len einen Schutz gegen Wind und abfließendes Niederschlagswasser dar. Somit 

erfüllen naturnahe Wegerandstreifen eine Ökosystemdienstleistung.  

 

Wegerandstreifen haben nicht nur einen Wert für die Natur, sie tragen auch zur 

Erhöhung des Erholungs- und Wiedererkennungswertes der Landschaft bei.  Ar-

tenreiche Säume lockern das Landschaftsbild auf und sprechen die Sinne an.  

Hiervon kann auch der Tourismus profitieren.  

 

Die Ansprüche, die an die Landschaft gestellt werden, sind vielfältig und teils wi-

dersprüchlich. Ein besonderes Konfliktpotenzial besteht, wenn  große Flächen mit 

fruchtbarem Boden für Kompensationszwecke aus der landwirtschaftlichen Nut-

zung genommen werden. Durch die Rückgewinnung von Wegeseitenstreifen wer-

den Flächen für die Kompensation genutzt, die nie für eine landwirtschaftliche Nut-

zung vorgesehen waren. Sie werden wieder ihrer ursprünglichen Funktion zuge-

führt und durch die Bindungsfrist im Rahmen der Anerkennung als Kompensations-

fläche nachhaltig gesichert.  Die Inanspruchnahme von Äckern als Kompensations-

fläche kann dadurch reduziert werden.  

 

In Zeiten hoher Bodenpreise spart die Kompensation auf Wegeseitenrändern Geld. 

Da sich die Wegeparzellen bereits im Eigentum der Kommunen befinden und „nur 

noch“ naturschutzfachlich aufgewertet werden müssen, sind die Kosten gegenüber 

einem Neukauf von Flächen erheblich geringer.  

Erosionsschutz 

Aufwertung des Land-

schaftsbildes 

Flächenkonkurrenz 

mindern:                      

Acker vs. Kompensa-

tionsfläche  

 FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 

„Eh da“- Flächen              

sparen Geld  

2 
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DER NORMALZUSTAND 

Viele Wegerandstreifen, die an einen Acker angrenzen, werden ganz oder teilwei-

se in seine Bewirtschaftung einbezogen. Verbleibende Grünstrukturen sind arten-

arm und von wenigen dominanten Gräsern sowie nährstoffliebenden Ruderalarten 

wie Brennnesseln und Brombeeren oder eingewanderten Arten geprägt. Die Pfle-

ge der Kommune beschränkt sich in der Regel auf das Mulchen. Der dadurch ent-

stehende dichte Filz aus altem Pflanzenmaterial lässt zarten Blumen und Kräu-

tern keine Chance.   

 

DER IDEALZUSTAND 

Ein Wegerandstreifen kann seine vielfältigen Funktionen nur erfüllen, wenn er sich 

in einem guten Zustand befinden. Der ideale Wegerandstreifen ist mehrere Meter 

breit, strukturreich mit heimischen Pflanzen bewachsen, mäßig nährstoffreich bis 

nährstoffarm, nicht durch Pestizid- oder Düngereintrag belastet, frei von Müll und 

wird  bei Bedarf fachgerecht gepflegt. 

 FUNKTION VON WEGERANDSTREIFEN 2 
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Die Kompensation auf Wegeseitenstreifen setzt die Vorgaben von §15(3) Bun-

desnaturschutzgesetz (BNatSchG) um, indem die Inanspruchnahme von land- 

und forstwirtschaftlich genutzten Böden bei Kompensationsmaßnahmen gemindert 

und effektiv etwas zur Wiedervernetzung von Lebensräumen getan wird. Durch die 

naturschutzfachliche Aufwertung kann auch der gesetzlichen Verpflichtung nach                

§21(6) BNatSchG genüge getan werden, die besagt, dass auf regionaler Ebene 

u.a. lineare Strukturen zur Biotopvernetzung, z.B. Feldraine, zu erhalten und zu 

schaffen sind.  

 

 

Rechtliche Hinweise 

zu Kompensation &              

Biotopvernetzung 

 

 

FLÄCHEN ZURÜCKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 3 

FÖRDERMITTEL 

Wird die naturschutzfachliche Aufwertung mit Förder-

mitteln, z.B. aus öffentlich finanzierten Naturschutz-

projekten oder durch die BINGO-Umweltstiftung,     

finanziert, kann die Maßnahme nicht als Kompensati-

on anerkannt werden.  

 

 

 

GREENING, AGRARUMWELTMAßNAHMEN 

Im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen können          

ein- und mehrjährige Blühstreifen zur Anrechnung als 

ökologische Vorrangflächen beantragt werden. Eine 

gleichzeitige Anrechnung als Kompensationsmaßnah-

me und als ökologische Vorrangfläche im Rahmen 

der Agrarumweltmaßnahmen ist nicht möglich. Die 

räumliche Kombination eines aufgewerteten Weger-

andstreifens und eines Greening-Blühstreifens auf 

dem angrenzenden Acker ist aus ökologischer Sicht 

aber wünschenswert.  

https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/15.html
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/21.html
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VERFAHRENSABLAUF - FLÄCHEN FINDEN  

Die Überprüfung, wo sich landwirtschaftlich genutzte Wegerandstreifen befinden, 

erfolgt über den Vergleich eines georeferenzierten aktuellen Luftbildes mit einer 

Kataster- bzw. Feldblockkarte in einem Geoinformationssystem (GIS). Gesucht 

werden Flächen, die zur Wegparzelle der Kommune gehören, aber in die angren-

zende Ackerfläche miteinbezogen sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLÄCHEN ZURÜCKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 3 

Beispiele für bewirt-

schaftete Wegerand-

streifen 

Ausführliche Informationen zur Beschaffung und Auswertung von Geoinformations-

daten geben die Broschüren des BUND  sowie der Region Börde-Oste Wörpe.  

Das Katasteramt Nordhorn berät ebenfalls zum Thema GIS.  

http://www.bund-niedersachsen.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvniedersachsen/Themen_Landwirtschaft/BUND_Folder_Wegraine_WWW-Version.pdf
http://www.zeven.de/v2/uploads/broschueren/boerde_oste_woerpe_leitfaden_wegerandsteifen.pdf
http://www.lgln.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/kontakt/rd_osnabrueck/katasteramt_nordhorn/katasteramt-nordhorn---ansprechpartner-51205.html
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Durch Ungenauigkeiten in der Kartendarstellung oder veraltete Luftbilder kann es 

zu Fehlinterpretationen kommen (s. Foto unten). Bevor weitere Schritte veranlasst 

werden, ist eine Ortsbesichtigung daher unerlässlich. Grenzsteine sind nur in den 

seltensten Fällen auffindbar. Wenn die Grenzsteine fehlen, kann die Übertragung 

der Koordinaten der Grenzpunkte auf ein GPS-Gerät dabei helfen, Flurstücksgren-

zen im Gelände nachzuvollziehen. Zusätzlich kann mit einem klassischen Maßband 

der Abstand vom Weg zum Ackerrand nachgemessen werden, der „Soll-Wert“ wird 

zuvor im GIS bestimmt.  Diese Methoden können recht genaue Ergebnisse liefern, 

haben aber keine Rechtsverbindlichkeit. Eine rechtsverbindliche amtliche 

Grenzauskunft oder die noch teurere amtliche Grenzfeststellung sind nicht erforder-

lich, wenn Einigkeit über den Grenzverlauf zwischen Kommune und Landwirt herge-

stellt werden kann. Anzustreben ist stets eine einvernehmliche Lösung mit dem be-

wirtschaftenden Landwirt. Lässt sich keine Einigkeit herstellen, werden die Kosten 

für die amtliche Vermessung gem. § 919 BGB zwischen Landwirt und Kommune 

geteilt. Auskünfte zu den Möglichkeiten und Kosten der Grenzfeststellung erteilt das 

Katasteramt Nordhorn. 

 

Die vorübergehende Markierung der Grenze mit kleinen Holzpflöcken oder Vermes-

sungsstangen erweist sich in der Praxis als nützlich für den anschließenden Orts-

termin  mit dem Eigentümer und  ggf. dem bewirtschaftenden Pächter. Der Landwirt 

ist schriftlich über das Vorhaben der Grenzfeststellung zu informieren und zu einem 

Ortstermin einzuladen. Der Ortstermin ist in jedem Fall zu dokumentieren, eine Pro-

tokollvorlage findet sich im Anhang. Dem Landwirt ist eine Kopie des Protokolls 

auszuhändigen.  

 

3 FLÄCHEN ZURÜCKGEWINNEN UND                   

AUFWERTEN 

Einvernehmliche Lö-

sungen sind                 

anzustreben 

http://www.lgln.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/kontakt/rd_osnabrueck/katasteramt_nordhorn/katasteramt-nordhorn---ansprechpartner-51205.html
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FLÄCHEN ABGRENZEN 

Die zur Aufwertung vorgesehene Fläche muss klar im Gelände abgegrenzt sein. 

Dies kann durch Eichenspaltpfähle mit einer Höhe von min. 1,50 m erfolgen, die für 

bessere Sichtbarkeit im oberen Bereich farbig markiert sind. Die Pfähle werden mit 

einem Abstand von 20 - 50 m zueinander entlang der Grenze aufgestellt. Auf Ver-

langen des Nachbarn ist dabei gem. §31(1) des Niedersächsischen Nachbarrechts-

gesetzes (NNachbG) ein Abstand von 60 cm zur Grenze einzuhalten, damit die 

Ackerfläche komplett bewirtschaftet werden kann („Schwengelrecht“). Der Abstand 

zur Grundstücksgrenze kann nicht als Kompensation angerechnet werden, da sie 

nach §31(1) NNachbG zwar nicht bewirtschaftet, aber befahren werden darf. Die 

Grenzmarkierung ist dauerhaft zu erhalten. 

WER KANN BEHILFLICH SEIN? 

Fehlen einer Kommune Personal oder 

Technik, um die relevanten Flächen 

ausfindig zu machen, kann ein Land-

schaftsplanungsbüro mit der Aufgabe 

betraut werden.                                                                                                    

 

Alternativ könnten die Geoinformatik- 

und Landschaftsplanungsinstitute der  

Hochschulen  Osnabrück, Münster 

und Oldenburg  die Aufgabe ggf. an 

Studenten vermitteln.   

FLÄCHEN ZURÜCKGEWINNEN UND           

AUFWERTEN 3 

EXKURS GEWÄSSERRANDSTREIFEN                       
 

Gemäß §21(5) BNatSchG sind oberirdische Gewäs-

ser einschließlich ihrer Randstreifen […] als Lebens-

stätten und Biotope für natürlich vorkommende Tier- 

und Pflanzenarten zu erhalten. Sie sind so weiterzu-

entwickeln, dass sie ihre großräumige Vernetzungs 

 

 

funktion auf Dauer erfüllen können. §38 WHG und       

§58 NWG enthalten konkrete Angaben zu Breite und 

Gestaltung von Gewässerrandstreifen. Die Broschüre 

„Wegraine und Gewässerrandstreifen“ des BUND gibt 

weiterführende Informationen zu diesem Thema, das 

hier nicht weiter vertieft wird.   

http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+31&psml=bsvorisprod.psml&max=tru
http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+31&psml=bsvorisprod.psml&max=tru
https://www.hs-osnabrueck.de/de/forschung/recherche/laboreinrichtungen-und-versuchsbetriebe/labor-fuer-geoinformatik-und-vermessung/team/#c29382
http://www.uni-muenster.de/Geoinformatics/contact/index.html
https://karriere.jade-hs.de/alumni-und-karriereportal/stellenanbieter/
https://dejure.org/gesetze/BNatSchG/21.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__38.html
https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/__58.html


 

12 

Damit zurückgewonnene und aufgewertete Wegerandstreifen als Kompensations-

fläche anerkannt werden können, gelten die unten aufgeführten Grundvorausset-

zungen, die der Einhaltung von naturschutzfachlichen Mindeststandards und der 

Einheitlichkeit des Verfahrens dienen.  

Voraussetzungen für die Anerkennung als Kompensationsfläche:  

 Mindestbreite 2,60 m von der Wegkante bis zur Flurstücksgrenze, inklusive 

0,5 m Bankett und 0,6 m Schwengelbereich.   

 Die Mindestlänge ist so bemessen, dass sich ein stabiles Biotop entwickeln 

kann. 

 Grundsätzlich anerkennungsfähig sind Grün- und Gehölzstrukturen, die auf 

bisher landwirtschaftlich genutzten Wegeparzellen der Kommunen neu ge-

schaffen oder wiederhergestellt werden.  

 Grundsätzlich nicht anerkennungsfähig sind Grün- und Gehölzstrukturen, die 

bereits vorhanden sind, auch wenn sie sich unmittelbar an neu geschaffene 

oder wiederhergestellte Strukturen anschließen.  

 Der Ausgangszustand der Fläche ist zu dokumentieren. 

 Die Bewertung des Ausgangs- und Zielzustandes der Fläche sind mit der 

UNB abzustimmen. 

 Es gelten die gesetzlichen Vorschriften bezüglich Eingriff und Kompensation.  

 

Im Landkreis Grafschaft Bentheim findet zur standardisierten ökologischen Bewer-

tung von Eingriffen in der Bauleitplanung das „Osnabrücker Modell“ Anwendung. 

Es gelten folgende durchschnittliche Ausgangswerte der Flächen, die aufgewertet 

werden sollen:  

 

Acker  0,9 Werteinheiten/m² 

Grünlandeinsaat   1,0 WE/m² 

Intensivgrünland   1,3  WE/m² 

 

 

 KOMPENSATION ANERKENNEN LASSEN 4 
Voraussetzungen für 

die Anerkennung als 

Kompensationsfläche 

Osnabrücker Modell 

Ausgangswerte 
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Durchschnittliche Zielwerte der aufgewerteten Flächen (Breitenangabe „netto“ ohne 

Bankett- und Schwengelbereich):  

 

Blühstreifen:  ab 1,5  m    1,7  WE/m² 

                      ab 3 m   1,9 WE/m² 

                      ab 10 m   2,0 WE/m²                    

 

Strauch-Baum-Hecke: ab 3 m   2,2 WE/m²  

                                     ab 10 m   2,4 WE/m² 

 

Baumreihe: ab 3 m   2,2 WE/m²  

                    ab 10 m    2,4 WE/m² 

                    mit Untersaat Regiosaatgut: + 0,2 WE/m² 

                                              

Abweichungen von den durchschnittlichen Zielwerten können sich durch die Berück-

sichtigung der  Nutzungsintensität und Beschaffenheit  des angrenzenden Weges 

ergeben sowie aus der Vernetzungsfunktion des Wegerandstreifens.  

4  KOMPENSATION ANERKENNEN LASSEN 

Zielwerte 

BERECHNUNGSBEISPIEL AUS DER PRAXIS:  

Ein 1.000 m² (500 x 2 m) großer Wegerandstreifen soll zurückgewonnen und von Acker in einen Blühstreifen um-

gewandelt werden.  

Ausgangszustand Wegerandstreifen: 1.000 m²  x 0,9 WE/m² = 900 WE 

Zielzustand Wegerandstreifen: 1.000 m² x 1,7 WE/m² = 1.700 WE, Kompensationsplus 800 WE 

Mobilbagger mit Grabenlöffel inkl. Bedienung:             6,5 St. x 70 € = 455 € 

Facharbeiter                                                                  6,5 St. x 45 € = 292,50 € 

Regiosaatgut Mischung „Feldraine und Säume“           3 kg a 100 €/kg = 300 € 

Eichenspaltpfähle                                                          15 St. x 9,50 € = 142,50 € 

Herstellungskosten gesamt:                                          1.190 € 

 

Je größer der zur Verfügung stehende Streifen ist, desto lohnenswerter ist die Aufwertung für die Kompensation.  
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5  AUFWERTUNGSVARIANTEN 

Bei der Auswahl der Aufwertungsvariante für einen Wegerandstreifen sind im Vor-

feld einige Aspekte zu beachten, um den dauerhaften Erfolg der Maßnahme zu si-

chern. Die natürlichen Voraussetzungen hinsichtlich Bodenart, Wasserverfügbarkeit 

und Exposition spielen ebenso eine Rolle wie die Stickstoffbelastung, ein Altlasten-

verdacht sowie der Verlauf von Erdkabel und Leitungen. Entlang von Grünlandflä-

chen mit Wiesenvogelvorkommen dürfen keine Hecken angelegt werden, diese 

würde den Lebensraum für die Tiere verschlechtern. Zu beachten ist auch die Nut-

zungsintensität des angrenzenden Weges und die daraus resultierenden Ansprüche 

an die Befahrbarkeit des Randstreifens und notwendige Sichtbezüge, z.B. an Kreu-

zungen. Wird ein Randstreifen regelmäßig als Parkfläche genutzt, hat die Aufwer-

tung wenig Sinn, wenn keine Ersatzfläche angeboten wird - der „Faktor Mensch“ 

darf nicht vernachlässigt werden. Folgende Aspekte sind bei der Wahl der Aufwer-

tungsvariante zu berücksichtigen:  

 

 Bodeneigenschaften (sauer oder basisch, sandig oder lehmig) 

 Wasserverfügbarkeit (trocken, frisch oder feucht) 

 Lichtverfügbarkeit (schattig, halb- oder vollbesonnt) 

 Hangneigung (eben, leicht oder stark geneigt) 

 Wiesenvogellebensraum 

 Geschützte Teile von Natur und Landschaft 

 Stickstoffbelastung 

 Altlastenverdacht 

 Erdkabel, Leitungen 

 Ansprüche an die Befahrbarkeit des Randstreifens über das Bankett hinaus 

 Sichtbezüge zur Verkehrssicherheit 

 Gewohnheitsnutzungen 

 

Eine Aufwertungsvariante, die ganz ohne Pflege oder Kontrolle sich selbst überlas-

sen werden kann, gibt es nicht. Zu schnell würden Blühstreifen ohne Pflege vergra-

sen und die im Landkreis inzwischen flächendeckend verbreitete und sehr dominan-

te Spätblühende Traubenkische (Prunus serotina) würde sich ansiedeln.  

Checkliste für die Wahl 

der                                        

Aufwertungsvariante  
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 AUFWERTUNGSVARIANTEN 
 5 

VARIANTE A: BLÜHSTREIFEN 

Ziel ist die Entwicklung eines artenreichen, strukturreichen Saumes aus standort-

angepassten, heimischen, ausdauernden Wildpflanzen. Der Saum bietet die ganze 

Vegetationsperiode über Blühaspekte und im Winter Samen- und Fruchtstände. Es 

findet eine regelmäßige Pflege statt, die den Artenreichtum unterstützt.  

 

Nach Jahren der intensiven Nutzung sind im Boden meist keine Samen von typi-

schen Gräsern und Kräutern artenreicher Säume mehr vorhanden. Wenn auch in 

der unmittelbaren Umgebung keine ähnlichen Biotope zu finden sind, ist eine 

spontane Wiederbesiedlung im Sinne eines artenreichen Saumes mit heimischen 

Arten sehr unwahrscheinlich. Aus diesem Grund ist eine Initialansaat mit Zielarten 

unerlässlich. Viele handelsübliche Blühmischungen für Säume enthalten kurzlebi-

ge Kultur- und Zuchtsorten wie zum Beispiel Buchweizen, Lupine, Sonnenblume 

und Bartnelke, die zwar zunächst hübsche Blühaspekte bilden, sich aber nicht 

dauerhaft etablieren können. Einige Mischungen enthalten sogar Neophyten wie  

die gelbblühende Orientalische Zackenschote, die im schlimmsten Fall Dominanz-

bestände bilden. Um diese negativen Effekte zu vermeiden, sind standortange-

passte Saatgutmischungen mit gebietsheimischen ausdauernden Wildpflanzenar-

ten einzusäen. Dieses so genannte „Regiosaatgut“ stammt von heimischen Pflan-

zen, die nicht nur dem Artnamen nach, sondern auch gemäß ihrer genetischen 

Ausstattung heimisch sind. Somit sind sie ideal an die Boden- und Klimabedingun-

gen im westdeutschen Tiefland angepasst und können dauerhaft bestehen. Alter-

nativ zur Einsaat kann die Übertragung von Mahdgut einer artenreichen Grünland- 

oder Heidefläche erfolgen.  

Konsequenter              

Artenschutz durch             

Regiosaatgut 

 

 

 

 

 

ZIELSTRUKTUR   

VARIANTE A: BLÜHSTREIFEN   
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 Mindestbreite 1,5 m (ohne Bankett- und Schwengelbereich). 

 Einsaat von zertifiziertem regionalem Saatgut (RegioZert oder VWW-

Regiosaaten), Produktionsraum 1 „Nordwestdeutsches Tiefland“, Ursprungs-

gebiet 2  „Nordwestdeutsches Tiefland mit Unterem Weserbergland“. 

 Artenreiche Saatgutmischung mit Gräsern und Kräutern, max. 50 % Gräser, 

besser 10 % Gräser. 

 Standortgerechte Mischung wählen (Beratung durch die regionalen Fachbera-

ter der Saatgutfirmen oder die UNB, Beispielmischungen s. Anhang). 

 Keine Kulturarten und Zuchtformen. 

 Mehrjährige Mischung.  

 

Ausführliche Informationen zur Auswahl der Saatgutmischungen und den wissen-

schaftlichen Hintergründen enthält der Praxisleitfaden zur Etablierung von Säu-

men und Feldrainen des Projektes „Pro Saum“, an dem u.a. die Hochschule Osn-

abrück beteiligt war.   

 

Durchschnittliche Zielwerte der aufgewerteten Flächen:  

Blühstreifen: ab 1,5  m    1,7 WE/m² 

                     ab 3 m    1,9 WE/m² 

                     ab 10 m   2,0 WE/m²                    

Abzüge: 0,3 WE/m² bei Mulchmahd und/oder Verbleib des Mahdguts auf der Flä-

che.  

 AUFWERTUNGSVARIANTEN 5 

BEWERTUNG 

VARIANTE A: BLÜHSTREIFEN   

http://biodiv-agrar.loel.hs-anhalt.de/index.php?id=120
http://biodiv-agrar.loel.hs-anhalt.de/index.php?id=120
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Die Bodenvorbereitung ist entscheidend für den Erfolg der Ansaat. Nährstoffarme 

Verhältnisse fördern die Etablierung arten- und blütenreicher Säume. Nährstoffrei-

che Verhältnisse, die typisch für ehemalige Acker- und Intensivgrünlandstandorte 

sind, fördern die Dominanz von starkwüchsigen Arten, z.B. Brennnesseln und 

Brombeeren.  Die unten aufgeführten Methoden zur Aushagerung von Standorten 

sind optional durchzuführen, außer bei der Übertragung von Heidemahdgut.  

 

 Pflügen, fräsen oder grubbern des Bodens. 

 Bei zu erwartendem starken Aufkommen unerwünschter Arten ist eine wie-

derholte mechanische Bodenbearbeitung (Schwarzbrache) vor der Ansaat 

empfehlenswert. 

 Einsaat im Spätsommer oder Frühjahr vor beginnender feuchter Witterung. 

 Aussaat mit 3 - 5 g/m² (Herstellerhinweis beachten). Das Strecken des Saat-

gutes mit Sand, Sägemehl oder non-GMO Getreideschrot erleichtert eine 

gleichmäßige Aussaat des feinen, leichten Saatgutes.  

 Saatgut oberflächlich per Maschine oder Hand aufstreuen, nicht einschlitzen 

oder fräsen. Die Samen brauchen Licht zum Keimen.  

 Anwalzen.  

 Bei schwierigen Standortbedingungen mit starker Sonneneinstrahlung, Erosi-

onsgefahr oder Vogelfraß sollte die Ansaat dünn mit Strohhäckseln bedeckt 

werden.  

 

 

 

ANLAGE  

METHODEN ZUR AUSHAGERUNG  

 Getreideanbau ohne Düngung und ohne           

Pestizide in der Vegetationsperiode vor der Ein-

saat. 

 Abtrag des nährstoffreichen schwarzen Oberbo-

dens. 

 

 Untermischung von Sand. 

 Umschichtung des Bodens, um tiefer liegenden 

Sand an die Oberfläche zu bringen.  

5  AUFWERTUNGSVARIANTEN 

VARIANTE A: BLÜHSTREIFEN   
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 Grundsätzlich ist zur Schonung von Organismen mit einem Balkenmäher in 

Höhe von 10-12 cm zu mähen. Wird die Fläche stattdessen  gemulcht, wer-

den 0,3 WE/m² abgezogen.  

 Vor der Mahd ist sicherzustellen, dass sich keine belegten Nester oder Jung-

tiere im Blühstreifen befinden.  

 Mahdgut sollte grundsätzlich abgeräumt werden. Verbleibt es dennoch auf 

der Fläche, werden 0,3 WE/m² abgezogen.  

 Im ersten Jahr Schröpfschnitt in Höhe von 5-10 cm zu Beginn der Blüte uner-

wünschter Pflanzenarten (z.B. Melde, Acker-Kratzdistel), auch selektive 

Mahd mit Freischneider oder Ausstechen per Hand möglich, evtl. 1-2 weitere 

Schröpfschnitte in der Vegetationszeit. 

 Die Häufigkeit der Pflegeschnitte richtet sich nach der Wüchsigkeit des Stan-

dortes. Grundsätzlich empfohlen wird ein Schnitt bis zum 15. März und ein 

zweiter Schnitt ab dem 1. Juli.  

 Wenn mit abnehmender Wüchsigkeit nur noch ein Schnitt erforderlich ist, er-

folgt dieser ab 1. Juli. 

 Ideal ist eine alternierende Mahd von jeweils 1/3 des Saumes im Abstand 

von 2 - 3 Wochen.  

 Keine Düngung. Der Einsatz von Pestiziden ist unzulässig.  

 Bekämpfung von Neophyten in Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbe-

hörde. 

5  AUFWERTUNGSVARIANTEN 

PFLEGE  

VARIANTE A: BLÜHSTREIFEN   
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VARIANTE B: STRAUCH-BAUM-HECKE 

Ziel ist die Entwicklung einer frei wachsende Hecke mit heimischen, standortge-

rechten Sträuchern und Bäumen. Die Hecke bietet unterschiedliche Blühaspekte im 

Frühjahr und ein breites Angebot von Samen und Früchten im Winterhalbjahr. Den 

Übergang von der Hecke zur freien Landschaft bildet ein Krautsaum. Durch regel-

mäßige Pflege wird dafür gesorgt, dass die Hecke artenreich, dicht und frei von 

nicht-heimischen Gehölzen bleibt.  

 

Durchschnittliche Zielwerte der aufgewerteten Flächen:  

Strauch-Baum-Hecke: ab 3 m  2,0 WE/m² 

                                     ab 10 m  2,2 WE/m² 

 

 Mindestbreite 3 m ohne Bankett- und Schwengelbereich. Empfehlenswert ist 

eine deutlich höhere Breite, um sicherzustellen, dass sich die Baumkronen 

frei entwickeln können und nicht schon nach wenigen Jahren durch Aufastung 

an der Grundstücksgrenze beeinträchtigt werden.  

 Mindestbreite drei Pflanzreihen.  

 Pflanzabstand Sträucher 1 x 1 m, Reihen jeweils 0,5 m gegeneinander ver-

setzt. Die Sträucher sind in Gruppen von je 6 Pflanzen je Art zu pflanzen. 

 Pflanzqualität mindestens einmal verpflanzte Sträucher mit 4 Trieben, Höhe 

60 - 100 cm.  

 Pflanzung von Bäumen einzelstammweise in der inneren Reihe im Abstand 

von 10 m. Pflanzqualität mindestens Heister mit Höhe 125 - 200 cm.  

 Die Pflanzenarten sind stets zu mischen. Sorten und Zuchtformen dürfen 

nicht verwendet werden. Als Pflanzenauswahl eignen sich u.a. folgende Arten 

regionaler Herkunft:  

 Stieleiche (Quercus robur)    

 Eberesche (Sorbus aucuparia)    

 Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)    

 Haselnuss (Corylus avellana)    

 Weißdorn (Crataegus monogyna/, C. laevigata)  

 Schlehe (Prunus spinosa)                                                                                         

 AUFWERTUNGSVARIANTEN 5 
ZIELSTRUKTUR 

BEWERTUNG 

ANLAGE 

VARIANTE B: STRAUCH-

BAUM-HECKE 
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 Salweide (Salix caprea)  

 Feldahorn (Acer campestre)    

 Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)  

 Hunds-Rose (Rosa canina)     

 Anbringen von Pflanzpfahl und Wildverbissschutz an Bäumen, alternativ 

Pflanzfläche komplett mit Wildschutzzaun zäunen.  

 Entlang der Außengrenzen der Gehölze soll sich ein Krautsaum entwickeln 

und dauerhaft bestehen. 

 Wenn einzelne Gehölze am Wegrand zu einer zusammenhängenden Hecke 

ergänzt werden, ist dies nach Absprache mit der UNB anrechnungsfähig.  

 Es gelten die gesetzlichen Vorgaben für die Grenzabstände bei der Pflan-

zung von Gehölzen im Außenbereich.  

 

 Durch eine ordnungsgemäße Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 

Pflanzung in einen  guten Zustand zu bringen.  Abgestorbene Gehölze sind 

zu ersetzen. Pflanzpfähle und  Verbissschutz sind nach Etablierung der Pflan-

zung zu entfernen.  

 Der Krautsaum ist ggf. alle 1 bis 2 Jahre mit einem Balkenmäher in Höhe von 

10 cm zu mähen, das Mahdgut ist abzuräumen. Vor der Mahd ist sicherzu-

stellen, dass sich keine belegten Nester oder Jungtiere im Krautsaum befin-

den.  

 Sollten sich die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) ansiedeln, so 

ist diese regelmäßig mechanisch zu bekämpfen.  

 Der Einsatz von Pestiziden im Unterwuchs oder an den Bäumen ist unzuläs-

sig.                                                                                           

 AUFWERTUNGSVARIANTEN 5 

PFLEGE  

VARIANTE B: STRAUCH-

BAUM-HECKE 

http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+52&psml=bsvorisprod.psml&max=true
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AUFWERTUNGSVARIANTEN 5 
VARIANTE C: BAUMREIHE  

Ziel ist die Entwicklung einer Reihe aus Obstbäumen alter regionaler Sorten oder 

anderen heimischen standortgerechten Laubgehölzen mit einem krautigen Unter-

wuchs aus heimischen Wildpflanzen.  Durch regelmäßige Pflege wird dafür gesorgt, 

dass die Gehölze in einem vitalen Zustand bleiben und der Unterwuchs frei von 

nicht-heimischen Stauden und Gehölzen bleibt. 

 

Durchschnittliche Zielwerte der aufgewerteten Flächen:  

Baumreihe: ab 3 m  2,0  WE/m² 

                   ab 10 m   2,2 WE/m² 

                   mit Untersaat Regiosaatgut: + 0,2 WE/m²  (Die Variante C kann für eine              

                   höhere Aufwertung mit der Variante A -Blühstreifen- kombiniert werden,  

                   wenn schwachwüchsige Baumarten mit lichter Krone gewählt werden) 

 

 Mindestbreite 3 m ohne Bankett- und Schwengelbereich. Empfehlenswert ist 

eine deutlich höhere Breite, um sicherstellen zu können, dass sich die Baum-

kronen frei entwickeln können und nicht schon nach wenigen Jahren durch 

Aufastung an der Grundstücksgrenze beeinträchtigt werden.  

 1 Pflanzreihe, Pflanzabstand 10 m.  

 Pflanzung von hochstämmigen Obstbäumen alter, standortgerechter Sorten 

nach der Apfelsortenliste des NABU Emsland/Grafschaft Bentheim            

(auch im Anhang). Andere Kultur- oder Wildobstsorten können nach Rück-

sprache mit der UNB gewählt werden.   

 Alternativ ist auch die Pflanzung anderer heimischer standortgerechter Laub-

bäume möglich. 

 Stammhöhe min. 1,80 - 2,00 m, Stammumfang min. 10 - 12 cm.  

 Anbringen von Pflanzpfahl und Wildverbissschutz, alternativ Pflanzfläche 

komplett mit Wildschutzzaun zäunen.  

 Alle 50 m ist eine geeignete Ansitzstange für Greifvögel aufzustellen, diese 

muss für min. 5 Jahre in ihrer Funktion erhalten werden.   

 

ZIELSTRUKTUR 

BEWERTUNG 

ANLAGE 

VARIANTE C: BAUMREIHE 

https://niedersachsen.nabu.de/imperia/md/content/niedersachsen/faltblaetter/apfelsortenliste.pdf
http://www.grafschaft-bentheim.de/pics/medien/1_1436171572/Pflanzenverwendung_Auswahlliste.pdf
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5 AUFWERTUNGSVARIANTEN 

 Es gelten die gesetzlichen Vorgaben für die Grenzabstände bei der Pflan-

zung von Gehölzen im Außenbereich.  

 

 Durch eine ordnungsgemäße Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist die 

Pflanzung in einen guten Zustand zu bringen. Abgestorbene Gehölze sind zu 

ersetzen. Pflanzpfähle und  Verbissschutz sind nach Etablierung der Pflan-

zung zu entfernen.  

 Wird die Baumreihe mit einer Untersaat kombiniert, gelten die dort genannten 

Pflegebedingungen.  

 Ein natürlicher Unterwuchs ist ggf. alle 1 bis 2 Jahre mit einem Balkenmäher 

in Höhe von 10 cm zu mähen, das Mahdgut ist abzuräumen. Vor der Mahd ist 

sicherzustellen, dass sich keine belegten Nester oder Jungtiere im Kraut-

saum befinden.  

 An Obstbäumen  ist regelmäßig ein fachgerechter Verjüngungsschnitt durch-

zuführen.  

 Sollte sich die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina) ansiedeln, so 

ist diese regelmäßig mechanisch zu bekämpfen.  

 Der Einsatz von Pestiziden im Unterwuchs oder an den Bäumen ist unzuläs-

sig.                                                                                           

PFLEGE 

PRAXISTIPP 

 Kreative Aktionen rund um die Verwendung von Äp-

feln, Birnen und Pflaumen können übermäßiges Fall-

obst vermeiden, das die Straße verschmutzen kann. 

Es können z.B. Schulklassen oder Kindergärten zur  

 

kostenlosen Ernte im Spätsommer eingeladen wer-

den. Die Naturschutzstiftung Grafschaft Bentheim ver-

mittelt auch eine Saftpresse.  

VARIANTE C: BAUMREIHE 

http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quelle=jlink&query=NachbG+ND+%C2%A7+52&psml=bsvorisprod.psml&max=true
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 ERFOLG NACHHALTIGKEIT SICHERN 6 
Um den Biotopverbund durch die aufgewerteten Wegerandstreifen dauerhaft zu 

sichern und dem rechtlichen Aspekt der Kompensation gerecht zu werden, müssen 

die Flächen in der gewählten Aufwertungsvariante mindestens so lange bestehen 

bleiben, wie der zugehörige Eingriff andauert.  

 

 Die Kommunen kontrollieren mindestens alle 3 Jahre die Einhaltung der 

Grenzmarkierung und den Zustand der Fläche, dies ist in einem Protokoll 

festzuhalten. Die Protokolle sind der UNB vorzulegen.  

 Wird eine Grenze dauerhaft nicht eingehalten, können die angerechneten 

Werteinheiten ganz oder teilweise wieder aberkannt werden.  

 Befindet sich eine Fläche dauerhaft in einem schlechten Pflegezustand, der 

dem festgelegten Entwicklungsziel entgegensteht, können die angerechneten 

Werteinheiten ganz oder teilweise aberkannt werden.  

 

Hier noch einmal der Ablauf im Überblick:  

 Flächen finden  

 Ausgangszustand dokumentieren 

 Grenzfeststellung mit Landwirt 

 Aufwertungsvariante u. Werteinheiten mit UNB abstimmen 

 dauerhafte Grenzmarkierung 

 Aufwertung umsetzen 

 Anrechnung der Werteinheiten  

 Maßnahme langfristig sichern: Kontrolle, Pflege 

 

Die Vorteile: Flächendruck mindern, Lebensraum für Tiere und Pflanzen schaffen, 

Landschaftsbild aufwerten.  Machen Sie mit - Wir beraten Sie gern!  

Abteilung 2.1 Natur und Landschaft 

van-Delden Str. 1-7 

48529 Nordhorn 

Tel. 05921- 96 1620 
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INFORMATIONEN REGIOSAATGUT:  

FLL Empfehlungen gebietsheimisches Saatgut  

Projekt Wege zur Vielfalt - Lebensadern auf Sand  

Projekt Pro Saum der Hochschule Osnabrück  

 

INFORMATIONEN ANLAGE & PFLEGE VON BLÜHSTREIFEN:  

Projekt Pro Saum der Hochschule Osnabrück  

BUND - Wegraine und Gewässerrandstreifen 

Praxisleitfaden Eh-da Flächen  nutzen-Artenvielfalt fördern 

 

GIS-ANALYSE: 

Broschüre „Wegerandstreifen- Gemeinsam zum Ziel“ der Region Börde Oste 

Wörpe   

Umweltkarten Niedersachsen 

 

WEGERANDSTREIFEN IN DER PRAXIS:  

Renaturierung von Wegerandstreifen in Vreden, Kreis Borken 

Umsetzung des kommunalen Biotopverbundes im Landkreis Emsland  

Wegerandstreifeninitiative der regionalen Entwicklungskooperation Nördli-

ches Osnabrücker Land  

Saumprojekt der NABU Naturschutzstation Münsterland 

Projekt Summendes Rheinland  

Projekt Säume und Raine des Kompetenzzentrum Biolandbau Niedersachsen 

 

SONSTIGES:  

Der Lengericher Wegrainappell 

 

 ANHANG 

Weiterführende            

Literatur im Überblick 

II 

http://www.fll.de/shop/empfehlungen-fur-begrunungen-mit-gebietseigenem-saatgut.html
http://www.wege-zur-vielfalt.de/fileadmin/user_upload/assets/Handreichung_regionales_Saatgut.pdf
http://biodiv-agrar.loel.hs-anhalt.de/index.php?id=120
http://biodiv-agrar.loel.hs-anhalt.de/index.php?id=113
http://www.bund-niedersachsen.de/themen/landwirtschaft/wegraine/
http://www.innovation-naturhaushalt.de/uploads/media/Praxisleitfaden_Eh_da-Fla__chen.pdf
http://www.zeven.de/v2/uploads/broschueren/boerde_oste_woerpe_leitfaden_wegerandsteifen.pdf
http://www.zeven.de/v2/uploads/broschueren/boerde_oste_woerpe_leitfaden_wegerandsteifen.pdf
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/
https://www.vreden.de/publish/viewfull.cfm?objectid=17caef7d_d722_bcc6_1600ca7e31316c23
http://www.nna.niedersachsen.de/download/86173/N._Gepp_Umsetzung_des_kommunalen_Biotopverbunds_im_Landkreis_Emsland_am_Beispiel_von_Wegeseitenstreifen_und_Fliessgewaessern.pdf
http://www.ilek-nol.de/wegerandstreifeninitiative.html
http://www.ilek-nol.de/wegerandstreifeninitiative.html
http://www.nabu-naturschutzstation-muensterland.de/landschaftspflege/bluetenreiche-saeume/
http://www.rheinische-kulturlandschaft.de/summendesrheinland
http://www.oeko-komp.de/index.php?id=4040&languageid=1
http://regionintakt.de/resources/Lengericher+Wegrain+Appell+Endfassung111114_2.pdf
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 ANHANG 

 
Apfelsortenliste des 

NABU Emsland/           

Grafschaft Bentheim  

II 
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Beispielmischung „Feldraine und Säu-

me“ der Firma Saaten Zeller:  

II ANHANG 

Beispielmischung „Blumenwiese“ der Firma       

Rieger-Hofmann:  

http://www.saaten-zeller.de/landschaftspflege/regiosaatgut
http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/01-blumenwiese.html
http://www.rieger-hofmann.de/sortiment/mischungen/wiesen-und-saeume-fuer-die-freie-landschaft/01-blumenwiese.html
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Protokoll Rückgewinnung von Wegeseitenrändern, Ortstermin Grenzfeststellung 

 

Aktenzeichen/Vorgang: 

 

Datum:                            Ort/Gemarkung:                                                         Flurstück:  

Eigentümer Flurstück: 

derzeitige Nutzung: 

Eigentümer angrenzendes Flurstück:   

derzeitige Nutzung:       

Grenzmarkierung vorhanden?    � ja        � nein 

Beschreibung der derzeitigen Situation (Foto/Luftbild beilegen):  

 

 

 

 

Es gibt Hinweise darauf, dass ……....m² kommunaler Eigentumsfläche landwirtschaftlich genutzt werden.  

Anwesende Personen Ortstermin: 

 

 

 

� Über den Grenzverlauf konnte sich wie folgt geeinigt werden:  

 

 

 

� Über den Grenzverlauf konnte sich nicht geeinigt werden. Zur Grenzfeststellung wird daher folgendes unter-

nommen:  

 

 

 

 

Datum, Unterschrift Anwesende:  
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